
Ordnung 

des Forschungszentrums 

für Wissenschaftliches Rechnen 

an der Universität Bayreuth 

(HPC-Forschungszentrum) 

 

Vom 1. März 2018 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 19 Abs. 5 Satz 5 des Bayerischen Hochschul-

gesetzes (BayHSchG) und § 15 Abs. 3 der Grundordnung der Universität Bayreuth erlässt die Universität 

Bayreuth folgende Satzung: 

§ 1 

Rechtsstellung 

Das HPC-Forschungszentrum (Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen an der Universität Bayreuth) ist 

eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung nach Art. 19 Abs. 5 BayHSchG gemäß den Allgemeinen 

Richtlinien für die Ausgestaltung von Forschungszentren und Forschungsstellen an der Universität Bay-

reuth (Beschluss der Hochschulleitung vom 11. März 2014). 

§ 2 

Ziele und Aufgaben 

1Das Forschungszentrum für Wissenschaftliches Rechnen verfolgt das Ziel, für die Forschung die Res-

sourcen und Infrastruktur zum wissenschaftlichen Hochleistungsrechnen und Datenmanagement an 

der Universität Bayreuth nachhaltig zur Verfügung zu stellen. 2Die Beratungskompetenz beim wissen-

schaftlichen Hochleistungsrechnen soll gebündelt und aufgrund der dadurch bedingten Synergie ver-

tieft und ausgebaut werden. 3Das Forschungszentrum bietet daher eine Plattform für ihre Organe und 

deren Vernetzung zur Stärkung der Forschung und Profilfelder der Universität Bayreuth. 4Die Band-

breite reicht dabei von Grundlagenforschung bis hin zu anwendungsorientierten Aufgaben. 5Das For-

schungszentrum für Wissenschaftliches Rechnen hat folgende Aufgaben: 
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• Es stellt ein HPC-Keylab im Sinne einer zentralen Infrastruktur bereit und entwickelt Konzepte für 

den Betrieb, den Ausbau und die Weiterentwicklung der zugeordneten Großgeräte. 

• Es berät alle wissenschaftlich Tätigen bei rechen- und datenintensiven Problemen, deren Ressour-

cenbedarf die Leistungsfähigkeit dezentraler Rechner wie Workstations oder PCs übersteigt: 

○ Die Mitgliedschaft im HPC-Forschungszentrum ist keine Voraussetzung für die Nutzung des HPC-

Keylabs. 

○ Die erforderliche Rechenleistung wird entweder lokal zur Verfügung gestellt oder im Rahmen ei-

ner universitätsübergreifenden Kooperation vermittelt. 

○ Eine kompetente Beratung, die sich von der Programmkonzeption und –entwicklung über die 

Software-Parallelisierung bis hin zum Code Profiling und zur Hilfe bei diversen Problemen er-

streckt, stellt die effiziente Nutzung der Großgeräte sicher. Damit wird der Rechen- und Kosten-

aufwand bei deren Nutzung erheblich reduziert. 

• Es untersucht u. a. neue Systemarchitekturen, Compiler und Software, um diese den Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftlern der Universität als optimierte Werkzeuge für rechenintensive Probleme 

zur Verfügung stellen zu können. 

• Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung und Bereitstellung neuer, leistungsfähiger Algorith-

men, die auf die mathematische Struktur wissenschaftlicher Probleme zugeschnitten sind. 

• Um die effiziente Nutzung der HPC Ressourcen nachhaltig sicherzustellen und den wissenschaftli-

chen Nachwuchs auszubilden, kann das Forschungszentrum forschungsorientierte Lehrveranstal-

tungen, Schulungen und Kurse zu relevanten Themen anbieten. 

• Durch die Bereitstellung einer zentralen Infrastruktur beteiligt sich das Forschungszentrum an wis-

senschaftlichen Anträgen und unterstützt die Entwicklung von Konzepten für die Speicherung und 

Verwaltung von Forschungsdaten. In diesem Rahmen unterstützt das Forschungszentrum die Ak-

quisition von Drittmitteln. 

• Das Forschungszentrum kann regionale Innovation durch Bereitstellung lokaler Rechenressourcen 

unterstützen. 

• Das Forschungszentrum erhebt statistische Daten zur Feststellung der Auslastung und Nutzung der 

Großgeräte. 
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§ 3 

Mitgliedschaft 

1Zur Mitgliedschaft im Forschungszentrum berechtigt sind promovierte Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler, die an der Universität Bayreuth tätig sind. 2Die Zuordnung eines Mitglieds erfolgt auf 

schriftlichen Antrag. 3Die Mitgliedschaft gilt für die Dauer der Zuordnung zum HPC-Forschungszentrum 

und endet mit dem Ausscheiden aus der Universität Bayreuth. 4Über den Antrag auf Mitgliedschaft ent-

scheidet die Leitung des Forschungszentrums. 5Die Mitgliedschaft kann auf Antrag des Mitglieds auf-

gehoben oder von der Leitung des Forschungszentrums beim Vorliegen wichtiger Gründe widerrufen 

werden. 6Die Vizepräsidentin bzw. der Vizepräsident für den Bereich Informationstechnologie und Ent-

repreneurship und die Leiterin bzw. der Leiter des IT-Servicezentrums sind Mitglieder. 7Die Mitglieder 

werden in einem externen Mitgliederverzeichnis geführt. 8Eine Mitgliedschaft von nicht der Universität 

Bayreuth angehörenden Personen kann in Form einer in § 1 Abs. 4 der Grundordnung der Universität 

Bayreuth geregelten Zweitmitgliedschaft in einer Fakultät der Universität Bayreuth ermöglicht werden. 
9Voraussetzung ist die enge Zusammenarbeit der beantragenden Person mit der Universität Bayreuth 

in Forschung, Lehre und Weiterbildung. 

§ 4 

Leitung 

1Der Leitung des Forschungszentrums gehören drei Personen an. 2Bei Bedarf kann die Leitung zeitlich 

befristet bis auf fünf Personen erweitert werden. 3Dieser Bedarf wird auf Antrag eines Mitgliedes mit 

Unterstützung einer einfachen Mehrheit der Mitglieder festgestellt und in Anlehnung an die Amtszeit 

der Direktorin bzw. des Direktors befristet. 4Der Leitung gehören an: 

• die Vizepräsidentin bzw. der Vizepräsident für den Bereich Informationstechnologie und Entrepre-

neurship 

• eine Professorin oder ein Professor, zeitlich befristet bis zu drei Professorinnen und/oder Professo-

ren, die bzw. der von den Mitgliedern des Forschungszentrums aus deren Mitte vorgeschlagen und 

durch die Hochschulleitung bestellt wird bzw. werden 

• die Leiterin bzw. der Leiter des IT-Servicezentrums. 

4Die Leitung bestimmt die Forschungspolitik des Zentrums und beteiligt die Mitglieder durch regelmä-

ßige Besprechungen an der Arbeit. 5Die Leitung ist für alle Angelegenheiten des Zentrums zuständig, 

die nicht der Entscheidung anderer Organe vorbehalten sind, insbesondere verantwortet sie den Ein-

satz des dem Zentrum zugeordneten Personals und den Betrieb der technischen Einrichtungen. Die 

Mitglieder der Leitung wählen aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit jeweils für die Dauer von zwei 

Jahren eine Direktorin oder einen Direktor. 7Die Leiterin bzw. der Leiter des IT-Servicezentrums über-

nimmt die Funktion der Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters. 8Die Bestellung der Leitung sowie der 

Direktorin bzw. des Direktors und der Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters ist durch das Präsidium 

der Universität Bayreuth zu bestätigen und kann aus wichtigem Grund widerrufen werden. 
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§ 5 

Grundfinanzierung 

1Das Forschungszentrum erzielt Synergien bei der Ressourcennutzung u.a. durch die Bereitstellung des 

HPC-Keylabs. 2Jedes Mitglied, soweit es über Haushaltsmittel verfügt, entrichtet an das Forschungszent-

rum einen jährlichen finanziellen Beitrag. 3Die Höhe des Beitrags wird vom Forschungszentrum festge-

legt. 4Zusätzlich sollen Drittmittel akquiriert und Forschungsaufträge abgewickelt werden, um die 

Grundfinanzierung zu erhöhen. 5Die Universität stellt für die Bereitstellung und den Betrieb des HPC-

Keylabs Mittel zur Verfügung. 6Über den Umfang dieser Mittel entscheidet die Hochschulleitung. 

§ 6 

Internet-Präsenz 

1Das HPC-Forschungszentrum führt eine aktuelle Webseite, die die für die Außendarstellung notwendi-

gen folgenden Informationen erhält. 2Dazu gehören insbesondere Forschungsprofile der Mitglieder, 

gemeinsame Forschungsaktivitäten, herausragende wissenschaftliche Resultate, Publikationstätigkeit, 

internationale Kooperationen sowie die Aufnahme bzw. Tätigkeit von Gastwissenschaftlerinnen und 

Gastwissenschaftlern. 

§ 7 

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am 2. März 2018 in Kraft. 


